
p p / J o u r n a l  
A Z  F L - 9 4 9 4 - S c h a a n  

R e d a k t i o n  u n d  V e r l a g :  
Fc ldk i r chc r  S t r a s s e  5, F L - 9 4 9 4  S c h a a n  
Te le fon  + 4 2 3  2 3 7  51 51 

F a x  R e d a k t i o n  + 4 2 3  2 3 7  51 5 5  
Mai l  R e d a k t i o n :   r e d a k t i o n @ v o l k s b l a t t . l i  

F a x  I n s e r a t e  + 4 2 3  2 3 7  51 6 6  
Mai l  In se ra t e :   i n s e r a t e @ v o l k s b l a t t . l i  

I n t e r n e t :   h t t p : / / w w w . v o l k s b l a t t . l i  

Liechtensteiner D i e n s t a g  
8.  M a i  2 0 0 1  

Fr. 1.20 

VOLKSBLATT 
A m t l i c h e s  P u b l i k a t i o n s o r g a n  • 1 2 3 .  J a h r g a n g ,  N r .  1 0 2  VERBUNDISÜDOSTSCHWCIZ 

DIENSTAG 

Informationen vor 
Abstimmung 

MAUREN/RUGGELL: In 
Ruggell und  Mauren werden 
die Stimmberechtigten am 
kommenden Wochenende 
über die mögliche Bildung 
einer Bürgergenossenschaft 
in ihren Gemeinden befin
den. Im Vorfeld liess sich 
die interessierte Bevölke
rung gestern Abend in bei
den Gemeinden über die zur 
Abstimmung gelangenden 
Regelungsvorschläge infor
mieren. Seite 3 

Kostbarkeiten aus j 
der Zauberflöte f 
ESCHEN: Das Orchester j 
Liechtenstein-Werdenberg ( 
hatte am Sonntag zu sei- | 
nem Frühlingskonzert in 
den Gemeindesaal Eschen 
eingeladen. Seite 9 

Rafael Bayer 
starker Neunter 

RAD: Rafael Bayer (Bild) 
kommt im Hinblick a u f  die 
Ende Mai in San Marino 
stattfindenden IX. Spiele der  
Europäischen Kleinstaaten 
immer besser in Fahrt: Beim 
traditionellen Elitestrassen-
rennen in Frauenfeld klas
sierte er sich unter 103 Fah
rern im 9. Rang, dabei konn
te er gar den Sprint der Ver
folger gewinnen. Seite 15  

Vom Tellerwäscher 
zum Taucher 

KINO: Kurz nachdem Präsi
dent Harry Truman beim 
amerikanischen Militär die 
Rassentrennung aufgehoben 
hatte, heuerte Carl Brashear, 
Sohn eines schwarzen 
Landarbeiters aus  Kentucky, 
im Jahre 1948 bei der Navy 
an. Seite 2 0  

VBI-Entscheid brachte 
Gewerbegesetz ins Wanken 

Vernehmlassung nach VBI-Entscheid: Ausländer dürfen auch ohne Inlandwohnsitz Gewerbe treiben 

Bisweilen verlangt das 
liechtensteinische Gewer
begesetz vom Bewilli
gungsinhaber, dass er 
über einen inländischen 
Wohnsitz verfügt. Diese 
Regelung kam durch ei
nen VBI-Entscheid ins 
Wanken und bedarf nun 
einer Neuregelung. Die 
Regierung legte eine ent
sprechende Vernehmlas
sung zur Änderung des 
Gewerbegesetzes vor. 

Peter Kindle 

Bisweilen dürfen EWR-Auslän-
der  in Liechtenstein nu r  dann  
einen Gewerbebetrieb führen, 
wenn sie auch über einen in 
ländischen Wohnsitz verfugen. 

Diese Erfordernis ist im gülti
gen Gewerbegesetz festge
schrieben. A u f  Klage des briti
schen Staatsangehörigen Rain
ford Towning entschied die 
Verwaltungs- u n d  Beschwer
deinstanz (VBI) im Jahre 1998 
au f  der  Grundlage einer frühe
ren EFTA-Gerichtshofentschei-
dung, dass die heute noch gül
tige Ausgestaltung des Gewer
begesetzes bezüglich dieser 
Vorschrift nicht dem EWR-
Recht entspreche. 

Des Weiteren entschied die 
VBI, dass Gerichte und Verwal
tungsbehörden im Bereich die
ser noch festgeschriebenen in 
ländischen Wohnsitzerforder
nis das Gewerbegesetz nicht 

EWR-Ausländer, die u m  eine Gewerbebewilligung ansuchen, müssen in Zukun f t  den Nachweis einer 
geeigneten Betriebsstätte, beispielsweise in einer Gewerbe- und Industriezone, erbringen. (Bild: hak) 

mehr  anwenden dürfen, da  gel
tendes EWR-Recht einer EWR-
widrigen nationalen Gesetzes
bestimmung vorgehe. 

Gerichtsentscheid wird 
schon gelebt 

Aufgrund der  Rechtslage und 
der  Entscheidung der  Verwal
tungs- u n d  Beschwerdeinstanz 
ha t  schon die Regierung Mario 

Frick seit dem Jahre 1998 das 
für  die Bewilligungen verant
wortliche Amt für Volkswirt
schaft angewiesen, bei Ge
suchstellungen von EWR-Bür-
gern a u f  den Nachweis eines 
liechtensteinischen Wohnsitzes 
zu verzichten. 

Mehrere Dutzend Gewerbe
bewilligungen seien von  die
sem Zeitpunkt a n  an EWR-Bür-

ger  vergeben worden, ohne 
dass sie in  Liechtenstein woh
nen, geht aus  dem n u n  vorlie
genden Vernehmlassungsbe-
richt der neuen Regierung her
vor. 

Gewerbegesetz rechtlich 
auf  Vordermann bringen 

Das bestehende Gewerbege
setz mit seiner nicht EWR-kon-

LSVA-Gelder zur freien Verfugung 
St. Galler Gemeinden erhalten Anteil von 30 Prozent an LSVA-Einnahmen 

ST. GALLEN: Die St. Galler Ge
meinden erhalten 3 0  Prozent 
der  Gelder, die dem Kanton a b  
2001 aus der  Leistungsabhän
gigen Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA) zufliessen: Dies b e -
schloss de r  St. Galler Grosse Rat 
a m  Montag, a m  ersten Tag der  
Maisession. 
Die St. Galler Regierung sah mit 
dem Nachtragsgesetz zum Ge
setz über die Strassenverkehrs-
abgaben eine Aufteilung der LS
VA-Gelder von 70 Prozent auf 
den Kanton, zweckgebunden fiir 
den Strassenunterhalt, und 30  
Prozent für die politischen Ge
meinden zur freien Verwendung 
vor. Anders die vorberatende 
Kommission des Grossen Rats: 
Sie beantragte, die LSVA-Gelder 
seien ausschliesslich für den 
Strassenbau zu verwenden. Das 
führte gestern zu einer angereg
ten Eintretensdebatte. 

In der Abstimmung sprach 
sich der Grosse Rat dann aber 
deutlich fiir eine Beteiligung der 

Gemeinden in der Höhe von 30 
Prozent an den LSVA-Geldem 
aus. Dieses Geld können sie nach 
Gutdünken verwenden; sie müs
sen es nicht zweckgebunden 
einsetzen. Die Aufteilung unter 
den Gemeinden erfolgt nach Be
völkerungszahl und Strassenlas-
ten. Die UGE-Fraktion (Grüne, 
Unabhängige, EVP) wollte den 
LSVA-Kantonsanteil zur  Hälfte 
für den Öffentlichen Verkehr 
verwenden. Die SP folgte diesem 
Antrag, nicht aber die Bürgerli
chen im Grossen Rat. Sie hiessen 
den Antrag der Regierung gut, 
wonach die Gelder fiir den 
Strassenunterhalt einzusetzen 
sind. 

Der Antrag der Regierung ob
siegte gegen denjenigen der 
UGE-Fraktion - und schliesslich 
auch knapp gegen • denjenigen 
der Freisinnigen, die die LSVA-
Gelder ausdrücklich fiir den 
Strassenbau und nicht für den 
Strassenunterhalt verwendet se
hen wollten. 

Die St. Galler Gemeinden erhalten 3 0  Prozent der Gelder, die dem 
Kanton ab 2001 aus LSVA zußiessen. (Archivbild) 

formen Gesetzgebung soll nun 
auch in formell-materieller 
Hinsicht a u f  Vordermann ge
bracht werden. Es ist vorgese
hen, die inländische Wohnsitz
erfordernis aus dem bestehen
den Gewerbegesetz zu entfer
nen  - das Gesetz soll in diesem 
Bereich EWR-tauglich werden. 

Die Gesetzesanpassung öff
ne t  aber nicht Tür und  Tor fiir 
Gewerbetreibende aus aller 
Herren Länder, sondern bringt 
lediglich die gesetzmässige Er
leichterung fiir Bürger von 
EWR-Staaten. Staatsangehöri
ge von  Drittstaaten müssen 
auch in Zukunft einen liechten
steinischen Wohnort nachwei
sen können, wollen sie eine Ge
werbebewilligung erhalten. 

Gegenmassnahme wird 
vorgeschrieben 

In der von  der  Regierung 
vorgelegten Gesetzesvorlage 
soll nun  aber  eine Gegenmass
nahme  festgeschrieben werden. 
Es wird kein inländischer 
Wohnsitz von Bewilligungs
werbern mehr  verlangt, jedoch 
müssen Gewerbebetriebe über 
eine geeignete Betriebsstätte 
zur  Ausübung ihrer Tätigkeit 
verfügen. 

Des Weiteren verlangt der 
Vernehmlassungsbericht, dass 
die Stellung der  Geschäftsfüh
rer  hinsichtlich seiner Verant
wortlichkeiten entscheidend 
aufgewertet wird sowie eine 
Meldepflicht - verbunden mit 
Sanktionen im Falle eines Ver
stosses - eingeführt wird. 

Millionen-
schäden in der 
Ostschweiz 
ST. GALLEN: Die Unwetter in 
der  Nacht z u m  vergangenen 
Samstag haben in der  Ost
schweiz Schäden von  mehr 
als vier  Millionen Franken 
angerichtet. Die St. Galler 
Gebäudeversicherung rech
ne t  mit Schäden von bis zu 
drei Millionen Franken; bei 
der  Hagelversicherung wer
den Schäden v o n  gegen 1,5 
Millionen Franken erwartet. 

Mit rund 500 Schadensfäl
len rechnet Werner Gächter, 
Direktor der  St. Galler Ge
bäudeversicherung. Neben 
Gebäudeschäden habe das  
eindringende Wasser auch 
Mobiliar und  Maschinen zer
stört und zu Betriebsausfäl
len geführt, sagte Gächter am 
Montag. Weil auch einige 
grosse Industriebetriebe be 
troffen sind, ist die Schaden
summe beträchtlich. Gächter 
erwartet Schadenszahiungen 
v o n  zwei bis drei Millionen 
Franken. 
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